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Artenschutzrechtliche Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes: 

Nach § 44 (1) BNatSchG ist es verboten, 

1. wild lebenden Tieren besonders geschützter Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen, zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 

beschädigen oder zu zerstören. 

2. wild lebende Tiere streng geschützter Arten und der europäischen Vogelarten wäh-

rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten 

erheblich zu stören. Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung 

der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert. 

3. Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungs-

formen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu 

zerstören. 

 

Abweichende Vorgaben bei nach § 44 (5) BNatSchG privilegierten Vorhaben: 

Für nach § 15 Absatz 1 unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur und 

Landschaft, die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 zugelassen oder von einer Behörde 

durchgeführt werden, sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 gelten die 

Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5. Sind in 

Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische 

Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 

1 Nummer 2 aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen  

1. das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die 

Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsri-

siko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchti-

gung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht 

vermieden werden kann, 

2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, 

Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1 nicht 

vor, wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maß-

nahme, die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwick-

lungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der öko-

logischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind, 

3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der 

von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumli-

chen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 

Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgelegt wer-

den. Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie 
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92/43/EWG aufgeführten Arten gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend. Sind andere be-

sonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Ein-

griffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbo-

te vor. 

Für ungefährdete Arten ohne besondere Ansprüche können nach LBV-SH / AFPE (2016) 

auch artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen nicht vorgezogen vorgesehen wer-

den und damit ein Verbotstatbestand umgangen werden. 

Im Fall eines Verstoßes ist eine Ausnahme nach § 45 (7) BNatSchG möglich u. a. aus zwin-

genden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer 

oder wirtschaftlicher Art. Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Al-

ternativen nicht gegeben sind und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art 

nicht verschlechtert, soweit nicht Art. 16 (1) der FFH-RL weitergehende Anforderungen ent-

hält.  

Es wird hier davon ausgegangen, dass die Durchführung von Vorhaben im Betrachtungs-

raum erst nach der Genehmigung, wenn die Privilegierung des § 44 (5) BNatSchG gilt, statt-

findet, so dass die Vorgaben für privilegierte Vorhaben anzuwenden sind.  

3 Planung und Wirkfaktoren 

3.1 Planung 

Der Geltungsbereich des B-Plans umfasst eine Fläche von insgesamt 2,99 ha. Der Gel-

tungsbereich setzt sich künftig wie folgt zusammen:  

- Sondergebiet        rd. 1,75 ha 

- private Grünfläche      rd. 0,87 ha 

- Sonstige (Straßenverkehrsflächen, Wald, Wasserfläche):  rd. 0,37 

Für die bauliche Nutzung sind die folgenden Maße vorgesehen: 

- Abstand der Solarmodule über Geländeoberfläche: min. 0,8 m 

- Maximale Höhe der Solarmodule und sonstiger baulicher Anlagen  

und Nebenanlage: max. 3,5 m 

- Abstand der PV-Modulreihen: k.A. 

- Maximal zulässige Grundflächenzahl (GRZ): 0,6 im SO1 und 0,45 in SO2 

- Minimaler Zaunabstand zum Boden: 20 cm 

Es sind verschiedene Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 

von Boden, Natur und Landschaft geplant, die der Planzeichnung und Begründung zum B-

Plan (PROKOM 2024) zu entnehmen sind: 

- Extensivgrünland mit Regioansaat Kräuteranteil 30% 

- Knickschutzstreifen / Gehölzschutzstreifen 
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Abb. 2: Planzeichnung B-Plan 31.09.00 (PROKOM 2024).  

3.2 Wirkfaktoren 

Das Projekt verursacht unterschiedliche Emissionen und Störungen, die im Nachfolgenden 

als Wirkfaktoren bezeichnet werden. Sie können Veränderungen der Umwelt im vom Vorha-

ben betroffenen Raum auslösen. Diese Wirkfaktoren, die entsprechend ihrer Ursachen auch 

den verschiedenen Phasen des Vorhabens zugeordnet werden können, sind z.T. dauerhaft, 

z.T. regelmäßig und auch unregelmäßig wiederkehrend und z.T. zeitlich begrenzt. Nachfol-

gend werden die wesentlichen vorhabenbedingten Wirkfaktoren näher betrachtet. Anschlie-

ßend wird die aktuell bestehende Emissionsvorbelastung beschrieben, um gegebenenfalls 

Veränderungen qualitativ und quantitativ besser abgrenzen zu können.  

Die folgenden Wirkungen werden in der Literatur angegeben (siehe Tab.2), nachfolgend wird 

darauf eingegangen. 
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Tab. 2: Wirkfaktoren von PV-Freiflächenanlagen (UMWELTBUNDESAMT 2022). 

 

Baubedingte Wirkfaktoren: 

Baufeldfreimachung / Baustellenbetrieb 

Im Rahmen der Bauarbeiten finden Eingriffe in intensiv genutzte Ackerflächen sowie in Grün-

land, Bodenbewegungen und weitere Bautätigkeiten statt. Während der Bauzeit sind Beein-

trächtigungen durch Lärm (v.a. durch Baumaschinen, kurzzeitige Rammarbeiten) und opti-

sche Wirkungen/Licht (Bewegung durch Fahrzeuge, Maschinen und Menschen) zu erwarten. 

Durch die veränderte Landnutzung kann es für bestimmte Arten(-gruppen) zu einem Verlust 

oder einer Beeinträchtigung ihrer Lebensräume kommen. Durch die Anlage geschotterter 

Zufahrten bzw. Baustellenstraßen, Lager- und Abstellflächen kommt es ggf. zu einer Teilver-

siegelung des Bodens. Durch den Einsatz schwerer Bau- und Transporterfahrzeuge kann es 

zu einer Bodenverdichtung kommen. Durch die Verlegung von Erdkabeln sowie durch ggf. 

kleinräumige Geländemodellierungen ist eine Bodenumlagerung und -durchmischung mög-

lich. Außerdem sind durch den Baustellenverkehr und die Durchführung von Bauarbeiten 

Erschütterungen und stoffliche Emissionen zu erwarten. 

Die genannten Wirkungen sind zeitlich auf die Bauphase sowie räumlich auf die nähere Um-

gebung des Geltungsbereichs beschränkt. 

Betriebs- und anlagenbedingte Wirkfaktoren: 

Flächeninanspruchnahme  

Anlagebedingt wird Grünland auf einer Fläche von ca. 1,29 ha aus der landwirtschaftlichen 

Nutzung genommen und zu extensivem Grünland entwickelt, auf dem die Solarpaneele der 

PV-Anlage errichtet werden. Durch Betriebsgebäude sowie durch Wartungswege kommt es 
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zu einer Bodenversiegelung bzw. -teilversiegelung. Die PV-Module haben keine Fundamen-

te, sondern werden in die Erde gepresst, so dass die Flächen unter den Modulen unversie-

gelt bleiben. Fundamente sind lediglich für die Trafostationen vorgesehen. 

Veränderung der Habitatstruktur / Nutzung / Überdachung 

Eine dauerhafte Veränderung der Habitatstruktur ist durch die Umwandlung von Ackerflä-

chen in eine Grünlandnutzung teilweise unter PV-Modulen zu verzeichnen. Durch die rei-

henartige Anordnung der geneigten Modultische kommt es großflächig zu dauerhafter Über-

dachung und großflächiger Beschattung des Bodens. Dies wirkt sich auf Lichtverhältnisse 

am Boden, Temperatur, Feuchtigkeitsgehalt mit Veränderungen des Bodenwasserhaushalts 

(z.B. kleinräumige Austrocknung, ggf. zu Bodenerosion) und Vegetation aus und kann eben-

falls zu Attraktion oder Meidung führen. Bodentemperaturen sind am Tage geringer, in der 

Nacht höher als unter freiem Himmel. 

Veränderung abiotischer Standortfaktoren 

Die Umwandlung von Ackerfläche und Grünland in eine PV-Freiflächenanlage führt zu Ver-

änderungen der Temperatur, Feuchtigkeits- und Lichtverhältnisse im Planungsbereich, ins-

besondere unter den Paneelen (s. o.), aber auch zu veränderten Lichtverhältnissen über und 

zwischen den Paneelen und in der Umgebung. 

Wärme-Emissionen: Wärmeinseln (Energieabsorption) 

Durch die Absorption der Sonnenenergie heizen sich die PV-Moduloberflächen bei längerer 

Sonnenexposition stark auf, wobei die Oberflächentemperaturen in der Regel zwischen 35°-

50°C liegen und Spitzen von > 60°C erreicht werden können. Dies kann zu einer Beeinflus-

sung des lokalen Mikroklimas führen, z.B. durch eine Erwärmung des Nahbereichs um meh-

rere Grad (HERDEN et al. 2009, ZHAW 2021). BARRON-GAFFORD et al. (2016) belegen 3-4°C 

Unterschiede im Jahresmittel und 2,5 m über dem Erdboden gemessen. „Auf den Flächen 

einer PV-Freiflächenanlage erfolgt somit nie die gleiche Abkühlung wie auf einer unbebauten 

Freifläche (Acker, Grünland)“, was eine verminderte Kaltluftproduktion zur Folge hat (ARGE 

MONITORING PV-ANLAGEN 2007). Auch kommt es zur Erwärmung von Regenwasser, das auf 

die Moduloberfläche auftrifft, erwärmt wird und anschließend auf den Boden bzw. in Gewäs-

ser gelangt. Auch bei der Stromableitung über die Erdkabel entsteht Verlustwärme (HERDEN 

et al. 2009). 

Stoffliche Einwirkungen 

Durch Abrieb und Zersetzung gelangen Bestandteile der Metallträger und der Kabel in den 

Erdboden. Bei Kontakt mit Wasser können sich aus der Korrosionsschutzschicht der Träger-

konstruktionen Zink-Ionen lösen, die für aquatische Organismen eine hohe Ökotoxizität auf-

weisen. In der ungesättigten Bodenzone stellt das kein Problem dar, weil die Verankerungen 

unter den Modultischen relativ trockenstehen, aber Modulverankerungen, die in die gesättig-

te Bodenzone reichen, sind davon betroffen (BAYERISCHES LANDESAMT FÜR UMWELT (2014), 

S. 24).  

Visuelle Wirkungen (Silhouetteneffekt, optische Störungen, Lichtreflexe, Spiegelungen) 

Die PV-Anlage hat verschiedene visuelle und optische Emissionen zur Folge. Zu nennen 

sind hier v.a. der Silhouetteneffekt (ggf. Scheucheffekt bzw. Meideverhalten) sowie die Licht-

reflexion an den streuenden Oberflächen der einzelnen PV-Module und an spiegelnden 

Oberflächen wie Metallkonstruktionen (Blendwirkung, Irritationswirkung, Attraktionswirkung, 

Kollision). Zur Entspiegelung werden die Solarmodule mit einer Antireflexbeschichtung oder 

einer Antireflex Glasveredelung versehen, sodass die Wirkfaktoren Lichtreflexe sowie Spie-

gelungen gering ausfallen.  
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Barrierewirkung / Zerschneidung: 

Durch die Abzäunung des Betriebsgeländes entsteht für Mittel- und Großsäuger ein vollstän-

diger Lebensraumentzug. Die Abzäunung stellt somit eine Barriere bzw. Zerschneidung für 

diese Arten dar. Da Zäune die Durchlässigkeit für Kleintiere gewährleisten, besteht hier keine 

Barrierewirkung. Eine Zerschneidung von Lebensräumen liegt für diese Arten nicht vor.  

Schallemissionen: 

Der durch Photovoltaik erzeugte Gleichstrom muss in Wechselstrom mit einer vorgegebenen 

Spannung umgewandelt werden. Für die Spannungsänderung sind Transformatoren not-

wendig. Transformatoren können in verschiedenen Frequenzen schwingen, was über das 

Wechselrichtergehäuse als Schall abgestrahlt wird. Ein relativ leises Brummen oder Piepen 

der Wechselrichter im Tagesbetrieb ist zu erwarten. Je nach Wechselrichtermodell werden 

die Betriebsgeräusche zwischen 40 und 55 Dezibel liegen. Das entspricht einer normalen 

Gesprächslautstärke (European Energy 2023) und dürfte in etwa den Dezibelwerten der 

Emissionen einer Hochspannungsleitung entsprechen. Anhand der vom LfU Bayern ermittel-

ten Schallleistungspegel ergibt sich, dass bei einem Abstand des Trafos bzw. Wechselrich-

ters von rund 20 m zur Grundstücksgrenze der Immissionsrichtwert der TA Lärm für ein rei-

nes Wohngebiet von 50 dB(A) am Tag sicher unterschritten wird (BAYERISCHES LANDESAMT 

FÜR UMWELT 2014). In anderen Planungen wird die Schallemission der Transformatoren mit 

bis zu 63 dB (A) angegeben. Es kann davon ausgegangen werden, dass sich der Geräusch-

pegel in 10 m Entfernung um ca. 10-15 dB auf ca. 50 dB reduziert (ARGE MONITORING PV-

ANLAGEN 2007).  

Lichtemissionen: 

Eine Beleuchtung ist nicht vorgesehen. 

Elektrische und magnetische Felder: 

Durch die elektrische Spannung bzw. die Stromübertragung entstehen elektrische und mag-

netische Felder um die Kabelsysteme. Die bei PV-Anlagen verwendeten Gleichstromkabel 

gelten unter dem Gesichtspunkt des „Elektrosmog“ in Bezug auf ihre Wirkung auf biologische 

Systeme weit weniger kritisch als elektrische Wechselfelder (HERDEN et al. 2009).  

Belastbare Studien hierzu sind uns derzeit nicht bekannt. Wie die Wirkungen im Einzelnen 

zu bewerten sind, ist entsprechend nicht abschätzbar. 

Emissionsvorbelastungen: 

An Emissionsvorbelastungen gibt es die aktuelle Nutzung als intensiv genutztes Grünland. 

Zudem gibt es Emissionen des Straßenverkehrs durch die an den Gebieten vorbeilaufende 

Ivendorfer Landstraße im Westen sowie durch den Bahnverkehr und das Industriegebiet im 

Osten.  
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Linde in der Allee im Süden 

 

4.2 Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

In Schleswig-Holstein kommen nach LBV-SH / AFPE (2016) aktuell lediglich drei nach An-

hang IV FFH-Richtlinie geschützte Pflanzenarten vor, die nur noch mit kleinen Restbestän-

den an zumeist bekannten Sonderstandorten vertreten sind. Es sind dies der Schierlings-

Wasserfenchel (Oenanthe conioides), der Kriechender Scheiberich (Apium repens) und das 

Froschkraut (Luronium natans).  

Diese Arten kommen im Betrachtungsraum nicht vor. 

4.3 Tierarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

4.3.1 Fledermäuse 

Gemäß der aktuellen Verbreitungskarten (MELUND 2020) kommen die in Tabelle 3 aufgelis-

teten Fledermausarten potenziell im Betrachtungsraum vor. Die Gehölzstrukturen entlang 

der Bahn sowie entlang der Ivendorfer Landstraße innerhalb des Betrachtungsraums und der 

Wald im Norden des Betrachtungsraums bieten bei entsprechendem Stammdurchmesser 

der Gehölze geeignete Quartiersmöglichkeiten für Fledermäuse. Die Gehölze entlang der 

Bahnstrecke stellen keine geeignete Leitstrukturen für Fledermäuse dar, da kein ausreichen-

der Verbund zueinander gegeben ist. Flugrouten befinden sich außerhalb des Betrachtungs-

raums, z.B. entlang der Ivendorfer Landstraße. Geeignete Nahrungsflächen mit höherer Be-

deutung sind im Betrachtungsraum vor allem westlich der Bahnlinie entlang von Knicks und 

auf dem Grünland sowie an den Bahnböschungen vorhanden. Die Flächen des Betriebsge-

ländes im Osten bieten keine Quartiersmöglichkeiten oder Nahrungsflächen für Fledermäu-

se.  

Wirkraum 

Eine Überprüfung der Quartierseignung der Gehölze erfolgte innerhalb der Flächeninan-

spruchnahme, innerhalb des indirekten Wirkraums jedoch nicht. Daher muss eine Quartier-
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Fledermäuse: SQw/t = Sommerquartier Wochenstube/Tagesversteck, WQ = Winterquartier, JH = Jagd-

habitat mit höherer Bedeutung, F = relevante Flugkorridore 

4.3.2 Weitere nach Anhang IV FFH-RL geschützte Säugetiere 

Betrachtungsraum 

Gemäß der aktuellen Verbreitungskarten (MELUND 2020) kommen die Haselmaus und der 

Fischotter potenziell im Betrachtungsraum vor. Für weitere Säugetiere nach Anhang IV FFH-

RL geschützte Säugetiere(Birkenmaus, Biber etc.) können Vorkommen aufgrund ihres Ver-

breitungsgebietes ausgeschlossen werden. 

Durch die Daten des Landes SH (Abfrage: August 2024) sind keine Nachweise der Hasel-

maus innerhalb des Betrachtungsraums belegt. Sie wurde außerhalb des Betrachtungs-

raums in einer Entfernung von ca. 10 km westlich des Vorhabenortes nachgewiesen. Ein 

Vorkommen der Haselmaus wird im Betrachtungsraum und im indirekten Wirkraum in Knicks 

nicht ausgeschlossen, im Bereich der Flächeninanspruchnahme sind keine geeigneten Ge-

hölze vorhanden, hier wird die Art ausgeschlossen.  

Ein Vorkommen des Fischotters wird aufgrund der Strukturarmut und fehlender Fließgewäs-

ser ausgeschlossen. Nachweise sind in den Artkataster-Daten ebenfalls nicht vorhanden. 

Wirkraum 

Nach Anhangs IV der FFH-RL geschützte Säugetierarten werden in den definierten Wirk-

räumen aufgrund fehlender Habtateignung und aufgrund fehlender Nachweise durch die 

Daten ausgeschlossen.  

4.3.3 Amphibien und Reptilien 

Gemäß der aktuellen Verbreitungskarten (LANU 2005, FÖAG 2018, MELUND 2020) können 

der Kammmolch, der Laubfrosch und der Moorfrosch sowie die Zauneidechse potenziell im 

Betrachtungsraum vorkommen. Es existieren Nachweise der genannten Arten südlich des 

Betrachtungsraums in einer Entfernung von mindestens 700 m.  

Westlich der Bahnstrecke ist ein Laichgewässer mit Verbindung zu geeigneten terrestrischen 

Landlebensräumen für den Kammmolch vorhanden. Das Gewässer fällt temporär trocken. 

Knicks und andere lineare Gehölzstrukturen entlang der Ivendorfer Landstraße können als 

terrestrische Habitate fungieren. Eine Habitateignung für Laubfrosch und Moorfrosch wird 

nicht festgestellt. Die letztgenannten Arten werden daher im Betrachtungsraum ausge-

schlossen.  

In 2022 erfolgte im Rahmen eines anderen Projektes eine Kartierung der Zauneidechse ent-

lang der Bahnstrecke an insgesamt 4 Erfassungsterminen zwischen Mai und Ende August. 

Dabei konnten westlich des Gleisbetts insgesamt 2 adulte Tiere an unterschiedlichen Tagen 

nachgewiesen werden. Eine Reproduktion konnte durch eine Begehung Ende August nicht 

festgestellt werden, sodass nicht von einer sich reproduzierenden lokalen Population ausge-

gangen wurde. Die Art wird daher aufgrund fehlender Habitateignung und fehlender Nach-

weise durch die Daten des Landes SH im übrigen Betrachtungsraum ausgeschlossen.  

Für die weiteren Amphiben- und Reptilienarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie (z. B. 

Kreuzkröte, Wechselkröte oder Rotbauchunke) sind Vorkommen aufgrund ihres Verbrei-

tungsgebietes oder aufgrund fehlender Habitatbedingungen nicht anzunehmen.  
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Wirkraum 

Der Kammmolch kann im definierten Wirkraum vorkommen. Eine Habitateignung wird vor 

allem westlich der Bahnstrecke festgestellt, da hier ein potenzielles Laichgewässer mit Ver-

bindung zu terrestrischen Lebensräumen in Gehölz nördlich des Gewässers vorhanden ist. 

In den betroffenen Bereichen der direkten Flächeninanspruchnahme werden Kammmolche 

aufgrund fehlender Habitateignung ausgeschlossen.  

Die Zauneidechse wurde entlang der Bahnstrecke nachgewiesen. Die nachgewiesen Tiere 

befanden sich in der westlich gelegenen Böschung. Aufgrund der geringen Anzahl an Indivi-

duen sowie der fehlenden Reproduktionsnachweise sowie aufgrund fehlender Nachweise im 

Artkataster LfU SH entlang der vorhandenen Bahnstrecke, wird davon ausgegangen, dass 

es sich bei den erbrachten Nachweisen um Einzeltiere in Ausbreitung handelt und dass sich 

im Untersuchungsgebiet noch keine lokale Population etabliert hat.  

Der übrige definierte Wirkraum weist keine Habitateignung für die Art auf. Dies gilt insbeson-

dere für den Acker im nördlichen Teilbereich des Geltungsbereichs. Zauneidechsen können 

entlang der Bahnlinie vorkommen und zeitweise im Randbereich zur Böschung innerhalb des 

Geltungsbereichs vorkommen. Eine dauerhafte Besiedlung der Flächen oberhalb der Bö-

schung wird jedoch aufgrund der Nutzung und aufgrund fehlender Versteckmöglichkeiten 

ausgeschlossen. 

4.3.4 Sonstige Anhang IV-Arten 

Die einzige aktuell nachgewiesene Fischart des Anhangs IV der FFH-Richtlinie in Schleswig-

Holstein, der Schnäpel, ist aufgrund des Fehlens von geeignet strukturierten Fließgewässern 

im Betrachtungsraum auszuschließen. 

Der in Schleswig-Holstein sehr seltene Eremit (Osmoderma eremita) bewohnt alte Laub-

bäume, vor allem Eichen, Buchen, Linden, Weiden und Obstbäume, sofern diese besonnte 

Bereiche mit Höhlen und darin liegendem mächtigem Mulmkörpern aufweisen. Im Untersu-

chungsgebiet sind keine besonders sonnenexponierte alten Bäume mit großen Höhlungen 

vorhanden und Nachweise der Art nicht bekannt. 

Der Heldbock (Cerambyx cerdo) kommt landesweit nur auf dem Friedhof Lübeck-Genin vor. 

Der Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer (Graphoderus bilineatus) kann sich aufgrund sei-

ner Lebensraumansprüche nur im Salemer Moor reproduzieren. Beide Arten sind nicht im 

Untersuchungsgebiet anzunehmen. 

Die gemäß FFH-Richtlinie Anhang IV geschützten Libellenarten Grüne Mosaikjungfer 

(Aeshna viridis), Eurasische Keulenjungfer (Stylurus flavipes), Östliche Moosjungfer (Leucor-

rhinia albifrons), Zierliche Moosjungfer (Leucorrhinia caudalis), Große Moosjungfer (Leucor-

rhinia pectoralis) und Grüne Keiljungfer (Ophiogomphus cecilia) haben besondere Ansprü-

che an ihre Fortpflanzungsgewässer, die im Untersuchungsraum nicht erfüllt werden. 

Der Nachtkerzenschwärmer (Proserpinus proserpinus) kann aufgrund seiner aktuellen Ver-

breitung innerhalb Schleswig-Holsteins ebenfalls ausgeschlossen werden (MELUND 2020). 

Die einzigen aktuell in Schleswig nachgewiesenen Weichtierarten des Anhangs IV der FFH-

Richtlinie sind die Kleine Flussmuschel (Unio crassus) und die Zierliche Tellerschnecke 

(Anisus vorticulus). Beide Arten sind aufgrund ihres Verbreitungsgebietes und/oder ihrer Le-

bensraumansprüche nicht im Betrachtungsraum zu erwarten. 
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Wirkraum 

Im direkten und indirekten Wirkraum ist vor allem mit typischen Arten der Gehölze zu rech-

nen. Die gebietseigenen Gehölze sowie angrenzend im indirekten Wirkraum können als 

Brut- und Lebensstätte für eine Vielzahl typischer Gehölzfreibrüter dienen. Aufgrund des Al-

ters der Bäume sind im direkten Wirkraum keine Höhlenbrüter zu erwarten. Es sind zudem 

diverse Singvögel (z. B. Amsel, Gartengrasmücke, Mönchsgrasmücke, Goldammer etc.) zu 

erwarten. Auch typische Arten der bodennahen Staudenfluren wie Rotkehlchen, Zaunkönig, 

Zilpzalp etc. finden in den diversen Gebüschen und Staudenfluren innerhalb des gesamten 

Wirkraums günstige Brutbedingungen. 

Die Ackerfläche sowie die Grünlandfläche weisen keine Habitateignung für Offenlandbrüter 

wie die Feldlerche auf. Die Fläche ist maximal 70 m breit und befindet sich zwischen der 

Ivendorfer Landstraße und der Bahntrasse. Weitere Offenlandbrüter wie Wiesenschafstelze 

oder Wachtel werden aufgrund fehlender Habiateignung ebenfalls ausgeschlossen. 

In dem Kleingewässer im indirekten Wirkraum im Norden westlich der Bahnstrecke können 

Brutvögel der Binnengewässer vorkommen, z.B. Stockente, Sumf- oder Teichrohrsänger.  

Alle hier (potenziell) vorkommenden Arten sind in der Tabelle 5 aufgeführt. 

Rastvögel 

Von einer landesweiten Bedeutung ist auszugehen, wenn in einem Gebiet regelmäßig 2 % 

des landesweiten Rastbestandes einer jeweiligen Art in Schleswig-Holstein rasten (LBV-SH / 

AfPE 2016). Es liegen keine aktuellen Hinweise vor, dass innerhalb des Betrachtungsraums 

Rastbestände vorkommen, die diese Kriterien erfüllen. Eine Bedeutung des Betrachtungs-

raums für Rastvögel ist somit nicht gegeben. 
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Säugetiere 

Es sind Vorkommen teilweise national geschützter (Klein)Säuger wie etwa Eichhörnchen 

oder Igel sowohl in Gehölzen im Bereich der Flächeninanspruchnahme als auch innerhalb 

des indirekten Wirkraums vorauszusetzen. Der Wirkraum hat insgesamt keine besondere 

Bedeutung für Säugetiere.  

Insekten 

Der Bereich der Flächeninanspruchnahme stellt potenziell geeignete Habitate für u.a. Lauf-

käfer dar. Auch in umliegenden Bäumen können euryöke Arten vorkommen. Innerhalb des 

Wirkraums sind in blütenreicheren Teilbereichen entlang von Saumstrukturen verschiedene 

Heuschrecken, Wildbienen und Schmetterlinge vorauszusetzen. Es ist eine allgemeine Be-

deutung des Wirkraums für Insekten festzustellen. Besondere Standortbedingungen, wie 

sandige magere und trocken-warme Flächen sind entlang der Bahntrasse in den Böschun-

gen vorhanden. Hier ist eine mittlere Bedeutung für Insekten festzustellen.   

Weichtiere 

Im Wirkraum ist das Vorkommen verschiedener Schnecken, z.B. der Weinbergschnecke 

anzunehmen. Der Bereich der Flächeninanspruchnahme hat jedoch keine besondere Bedeu-

tung für Weichtiere.  

5 Artenschutzrechtliche Relevanzprüfung 

In der Relevanzprüfung werden alle Arten geprüft, für die ein Vorkommen in den definierten 

Wirkräumen nachgewiesen worden ist oder potenziell anzunehmen ist (vgl. Kap. 4.3 und 

Kap. 4.4). Geprüft werden im vorliegenden Fall Fledermäuse, die Haselmaus sowie der 

Kammmolch und die Zauneidechse. Bei den Brutvögel werden Brutvögel der Gehölze (Ge-

hölzhöhlenbrüter und -freibrüter), bodenennah brütende Vögel der Gras- und Staudenflur 

sowie Brutvögel der Binnengewässer inkl. Röhrichtbrüter geprüft. Ein Vorkommen von Offen-

landbrütern wird ausgeschlossen ebenso wie weitere Brutvogelgilden. Sofern Betroffenheiten 

artenschutzrechtlich relevanter Arten zu erwarten sind, ist die Artenschutzregelung (rechtli-

che Grundlagen s. Kap. 2.3) abzuarbeiten. In der artenschutzrechtlichen Konfliktanalyse (s. 

Kap. 6) wird dann geprüft, ob sich hier ein Handlungsbedarf durch das geplante Vorhaben 

ergibt (CEF-Maßnahmen, Anträge auf Ausnahmegenehmigungen, Erfordernis von Kompen-

sationsmaßnahmen). Betrachtet werden diejenigen Arten, die entsprechend den Beschrei-

bungen in Kap. 4 im Wirkraum nachgewiesen oder potenziell anzunehmen sind.  
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5.1 Tierarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

5.1.1 Fledermäuse 

Fledermäuse 

Abendsegler, Braunes Langohr, Breitflügel-, Fransen- Mücken-, Rauhaut-, Wasser- und Zwerg-

fledermaus  

Eingriffe in Gehölze sind nicht geplant. Ein Tötungsrisiko für Fledermäuse in Quartieren be-

steht daher nicht. Ein Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ist ebenfalls nicht zu ver-

zeichnen. Eine Beleuchtung der Anlage ist nicht vorgesehen. Störungen im Bereich von an-

grenzenden potenziellen Quartieren in Gehölzen im indirekten Wirkraum werden deshalb 

ausgeschlossen. Anlage- und betriebsbedingt können Tiere durch die PV-Module und durch 

technische Anlagen entlang von Flugrouten sowie in Teiljagdgebieten gestört werden (Tins-

ley et al. 2023, Szabadi et al. 2023). Flugrouten bleiben beidseitig der Ivendorfer Landstraße 

aber v.a. westlich davon in einem ausreichenden Abstand zu den PV-Modulen und den Tra-

fostationen unbeeinträchtigt erhalten. Auf dem nördlichen Acker wird ein Abstand von 8 m 

zwischen PV-Modulen und Knick als ausreichender Abstand bewertet, so dass Fledermäuse 

den Knick weiterhin als Flugroute nutzen können. Auf der südlichen Grünlandfläche werden 

westlich des Knicks keine PV-Module errichtet, sodass sowohl die potenzielle Flugroute ent-

lang des Knicks bzw. entlang der Allee als auch das Grünland als Jagdhabitat weiterhin 

nutzbar sein wird.  

Jagdgebiete mit höherer Bedeutung für Fledermäuse sind im Wirkraum v.a. im Norden west-

lich der Bahnlinie im Umfeld des Kleingewässers und im Bereich des Waldes vorhanden. 

Hier werden auf dem Korridor der Waldabstandsfläche (30 m) und durch die geplanten Maß-

nahmen auf der PV-FFA (Extensives Grünland mit Regioansaat, Kräuteranteil 30%, Entwick-

lung blütenreicher Flächen) im Vergleich zum Ausgangszustand Ackernutzung ein höherwer-

tigeres Jagdhabitat entstehen. Auch entlang des Knicks auf dem Grünland der südlichen 

Fläche sind potenzielle Jagdgebiete mit höherer Bedeutung vorhanden. Der östliche Teil 

davon wird durch die Planung vollständig überplant. Insgesamt werden sich durch die Nut-

zungsänderung für Insekten günstigere Habitatbedingungen einstellen. Die Insekten werden 

sich in der Folge auch in angrenzende Bereiche ausbreiten können (z.B. in die Bahnbö-

schung) und führen dort zu einer Erhöhung der Nahrungsverfügbarkeit. Mit dem Wald zur 

Bahnböschung nördlich der Planfläche sowie mit den extensiven Grünlandflächen gegen-

über des Frankenkrogwegs im Süden bleiben zudem Jagdgebiete mit potenziell hoher Be-

deutung im räumlichen Zusammenhang erhalten. Es ist geplant, die Oberfläche der PV-

Module mit einer Antireflexbeschichtung/-textur zu beschichten, die die Reflexion nach dem 

Stand der Technik bestmöglich reduziert. Polarisierende Lichteffekte, die eine Attraktion und 

ökologische Fallenwirkung für Wasserinsekten bedeuten, werden so bestmöglich vermieden. 

Eine Aufheizung von Quartieren in den Gehölzen zwischen den PV-Flächen durch den 

Wärmeinseleffekt und daran geknüpfte Veränderungen im Jahreszyklus der Tiere (Störun-

gen im Winterschlaf und längere Aktivitätsphasen) wird nicht angenommen, da die Gehölze 

nicht über den Modulreihen stehen. Eine weitere Betrachtung in der Konfliktanalyse wird 

notwendig. 

Konflikte mit möglicher artenschutzrechtlicher Relevanz:  

• Keine 
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5.1.2 Weitere Säugetiere 

Haselmaus 

Es erfolgen keine Eingriffe in Gehölze. Für die Haselmaus gehen weder Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten direkt verloren noch besteht ein Tötungsrisiko. Für störungsbedingte Betroffen-

heiten durch technische Anlagen liegen keine Hinweise auf nachteilige Wirkungen vor. Viel-

mehr gibt es Hinweise darauf, dass sich Säuger an die PV-Anlage gewöhnen, da sie eine 

kalkulierbare Störquelle darstellt (ARGE MONITORING PV-ANLAGEN 2007). Die Haselmaus 

wird gem. LLUR 2018 im Allgemeinen als störungsunempfindlich eingestuft. Eine weitere 

Betrachtung wird nicht notwendig. 

Konflikte mit möglicher artenschutzrechtlicher Relevanz:  

• Keine 

5.1.3 Amphibien 

Kammmolch 

Der Kammmolch kann im definierten Wirkraum vorkommen. Eine Habitateignung wird vor 

allem westlich der Bahnstrecke festgestellt, da hier ein potenzielles Laichgewässer mit Ver-

bindung zu terrestrischen Lebensräumen in Gehölz nördlich des Gewässers vorhanden ist. 

In den betroffenen Bereichen der direkten Flächeninanspruchnahme werden terrestrische 

Lebensräume des Kammmolchs aufgrund fehlender Habitateignung ausgeschlossen. Der 

Kammmolch kann während seiner Laichwanderung (Mitte Februar bis Ende April) auf dem 

Acker im Umfeld des Kleingewässers vorkommen, da sich potenzielle Landlebensräume 

auch innerhalb des Knicks an der Ivendorfer Landstraße befinden. Ein erhöhtes Tötungsrisi-

ko ist denkbar, wenn Bauarbeiten während der Wanderzeit stattfinden.  

Konflikte mit möglicher artenschutzrechtlicher Relevanz:  

• Erhöhtes Tötungsrisiko bei Bauausführung während der Laichwanderung 

5.1.4 Reptilien 

Zauneidechse 

Die Zauneidechse wurde entlang der Bahnstrecke nachgewiesen. Der übrige definierte Wirk-

raum weist keine Habitateignung für die Art auf. Dies gilt insbesondere für den Acker im 

nördlichen Teilbereich des Geltungsbereichs. Zauneidechsen können entlang der Bahnlinie 

vorkommen und zeitweise während ihrer Aktivitätsperiode (Ende März bis Ende Oktober) im 

Randbereich zur Böschung innerhalb des Geltungsbereichs vorkommen. Eine dauerhafte 

Besiedlung der Flächen oberhalb der Böschung wird jedoch aufgrund der Nutzung und auf-

grund fehlender Versteckmöglichkeiten ausgeschlossen. Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

sind demnach nicht betroffen. Ein erhöhtes Tötungsrisiko besteht für wenige Einzeltiere, 

wenn Bauarbeiten während der Aktivitätsperiode stattfinden.  

Konflikte mit möglicher artenschutzrechtlicher Relevanz:  

• Erhöhtes Tötungsrisiko bei Bauausführung während der Aktivitätsperiode 
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5.2 Europäische Vogelarten  

Für die ungefährdeten europäischen Vogelarten werden in Anlehnung an LBV/AfPE (2016) 

gildenbezogene Betrachtungen durchgeführt.  

G1 und G2: Brutvögel der Gehölze (Gehölzhöhlen-, Gehölzfrei- und Nischenbrüter)  

Feldsperling und Amsel, Buchfink, Dorngrasmücke, Gartengrasmücke, Gelbspötter, 

Mönchsgrasmücke, Singdrossel, Stieglitz, Zaunkönig etc. 

Tötungen im Rahmen der Bautätigkeiten können ausgeschlossen werden, Gehölze werden 

durch das Vorhaben nicht beseitigt oder überplant.  

Die zukünftige Nutzung der aktuellen Ackerflächen als Photovoltaik Freiflächenanlage mit 

extensiver Beweidung bedeutet eine Veränderung des Lebensraums und schafft eine verän-

derte Emissionskulisse. Schallemissionen erfolgen durch die Wechselrichter und Transfor-

matoren. Bei Kartiererfahrungen unter Hochspannungsleitungen mit vergleichbaren Emissio-

nen ließ sich dort keine Beeinflussung der Brutvogelvorkommen (Sing-, Hühner- und Greif-

vögel) erkennen oder sie wurden durch bedeutendere Faktoren überlagert. Scheuchwirkun-

gen durch die technischen Aufbauten (Modulständer und -tische etc.) spielen bei den aufge-

führten, in Gehölzen lebenden Arten keine Rolle.  

Anlage- und betriebsbedingte Störungen mit Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der 

örtlichen Populationen, die in den Bereich der Erheblichkeit gelangen, werden ausgeschlos-

sen. 

Es werden keine Gehölzbestände im Vorhabensgebiet beseitigt. Durch baubedingte Störun-

gen können jedoch Fortpflanzungs- und Ruhestätten während der Bauphase entwertet wer-

den. Die Entwertung wäre nur zu erwarten, wenn Bauarbeiten in der Brutperiode einsetzen.  

Eine weitere Betrachtung in der Konfliktanalyse wird erforderlich.  

Konflikte mit möglicher artenschutzrechtlicher Relevanz: 

• Temporäre störungsbedingte Entwertung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

bei Baubeginn innerhalb der Brutperiode  

 

G3 Bodenbrüter inkl. Brutvögel bodennaher Gras- und Staudenfluren 

Goldammer, Schwarzkehlchen, Heckenbraunelle, Rotkehlchen, Zilpzalp 

Tötungen sind beim Schwarzkehlchen möglich, da die Art am Boden bspw. in Stauden auf 

kleinen Dämmen, Böschungen brütet. Es kann auf dem Grünland oberhalb der Bahnbö-

schung vorkommen und wäre einem baubedingten Tötungsrisiko während der Brutperiode 

ausgesetzt. Das Tötungsrisiko besteht vor allem für fluchtunfähige Jungtiere und Gelege. 

Das Tötungsrisiko wird erhöht, wenn Teilbereiche während der Bauausführung brachliegen 

und dadurch auch in der Fläche eine Habitateignung für Schwarzkehlchen entsteht. Bei den 

übrigen Arten handelt es sich um bodennah in Gehölzstrukturen brütende Arten. Tötungen 

werden ausgeschlossen.  

Anlage- und betriebsbedingte Störungen mit Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der 

örtlichen Populationen, die in den Bereich der Erheblichkeit gelangen, werden ausgeschlos-

sen.   

Es werden keine Gehölzbestände im Vorhabensgebiet beseitigt. Durch baubedingte Störun-

gen können jedoch Fortpflanzungs- und Ruhestätten während der Bauphase entwertet wer-
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den. Die Entwertung wäre nur zu erwarten, wenn Bauarbeiten in der Brutperiode einsetzen. 

Für das Schwarzkehlchen bleiben randlich an der Bahnböschung die potenziellen Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten erhalten, sodass kein dauerhafter Verlust zu verzeichnen ist.  

Eine weitere Betrachtung in der Konfliktanalyse wird erforderlich.  

Konflikte mit möglicher artenschutzrechtlicher Relevanz: 

• Baubedingte Tötungen während der Brutperiode 

• Temporäre störungsbedingte Entwertung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

bei Baubeginn innerhalb der Brutperiode  

 

G5 Brutvögel der Binnengewässer inkl. Röhrichtbrüter 

Blessralle, Graugans, Kanadagans, Stockente, Sumpfrohrsänger, Teichralle, Teichro-

hrsänger 

Die Arten können am Kleingewässer im Norden der Planfläche vorkommen. Tötungen im 

Rahmen der Bautätigkeiten können ausgeschlossen werden, da keine Eingriffe am Gewäs-

ser geplant sind.  

Die zukünftige Nutzung der aktuellen Ackerflächen als Photovoltaik Freiflächenanlage mit 

extensiver Beweidung bedeutet eine Veränderung des Lebensraums und schafft eine verän-

derte Emissionskulisse. Schallemissionen erfolgen durch die Wechselrichter und Transfor-

matoren. Bei Kartierungen unter Hochspannungsleitungen mit vergleichbaren Emissionen 

ließ sich dort keine Beeinflussung der Brutvogelvorkommen (Sing-, Hühner- und Greifvögel) 

erkennen oder sie wurden durch bedeutendere Faktoren überlagert. Scheuchwirkungen 

durch die technischen Aufbauten (Modulständer und -tische etc.) spielen bei den aufgeführ-

ten, in Gehölzen oder am Gewässer lebenden Arten keine Rolle.  

Anlage- und betriebsbedingte Störungen mit Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der 

örtlichen Populationen, die in den Bereich der Erheblichkeit gelangen, werden ausgeschlos-

sen. Durch baubedingte Störungen können jedoch Fortpflanzungs- und Ruhestätten wäh-

rend der Bauphase entwertet werden. Die Entwertung wäre nur zu erwarten, wenn Bauarbei-

ten in der Brutperiode einsetzen. Ein dauerhafter Verlust ist nicht anzunehmen.  

Eine weitere Betrachtung in der Konfliktanalyse wird erforderlich.  

Konflikte mit möglicher artenschutzrechtlicher Relevanz: 

• Temporäre störungsbedingte Entwertung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

bei Baubeginn innerhalb der Brutperiode  
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6 Artenschutzrechtliche Konfliktanalyse 

Nachfolgend werden für die Arten mit in Kapitel 5 ermittelter artenschutzrechtlicher Relevanz 

mögliche artenschutzrechtliche Betroffenheiten/Verbotstatbestände, Erfordernisse der Ver-

meidung und Minimierung, der Genehmigung und der Kompensation hergeleitet (rechtliche 

Grundlagen s. Kapitel 2.3).  

Es wird hier davon ausgegangen, dass die Durchführung von Vorhaben im Betrachtungs-

raum erst nach Beschluss des B-Plans stattfindet, so dass hier die Privilegierung nach § 44 

(5) gilt. Daher sind hier die Auswirkungen auf europäisch geschützte Arten des Anhangs IV 

der FFH-Richtlinie und heimische Vogelarten zu betrachten.  

a.) Es ist zu prüfen, ob Tötungen europäisch geschützter Arten unabhängig von der Zer-

störung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten möglich sind. 

b.) Es ist zu prüfen, ob erhebliche Störungen der Arten des Anhangs IV FFH-RL und der 

europäisch geschützten Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 

Überwinterungs- und Wanderungszeiten zu erwarten sind. Solche liegen vor, wenn 

sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art ver-

schlechtert. 

c.) Es ist zu prüfen, ob für die europäisch geschützten Arten des Anhangs IV der FFH-

Richtlinie und die heimischen Vogelarten die ökologische Funktion betroffener Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erfüllt bleibt.  

Bei einem Verstoß muss eine Ausnahmegenehmigung nach § 45 (7) BNatSchG beantragt 

werden. Eine Genehmigung kann u.a. erfolgen, wenn zwingende Gründe des überwiegen-

den öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialen oder wirtschaftlichen Art vorlie-

gen. Sie darf zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben sind und sich 

der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert. Die Ausnahmege-

nehmigung ist bei der Zulassung des Eingriffs erforderlich.  

Es werden hier nur diejenigen artenschutzrechtlich relevanten Tierarten und -gruppen aufge-

führt, bei denen gemäß den Ausführungen in Kapitel 5 (Artenschutzrechtliche Relevanzprü-

fung) artenschutzrechtlich relevante Betroffenheiten möglich sind.  

6.1.1 Amphibien 

Kammmolch 

Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG 

a) Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) 

Im Norden befindet sich ein Laichgewässer in Verbindung mit Landlebensräumen im 

nördlich gelegenen Wald. Da der Knick an der Ivendorfer Landstraße auch als Land-

lebensraum fungieren kann, erfolgen Wanderungen ggf. auch über die Freifläche. Ein 

erhöhtes Tötungsrisiko wird angenommen, wenn Bauarbeiten während der Laich-

wanderung stattfinden:   



Hansestadt Lübeck B-Plan 31.09.00   

Ivendorfer Landstraße / Solarpark  Artenschutzrechtliche Prüfung 

 

 

BBS-Umwelt, Kiel  Seite 32 

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme AV-01 

Bauzeitenregelung Amphibien:  

Im Umkreis von 100 m um das Gewässer erfolgen Bauarbeiten nur dann, wenn 

Kammmolche sich in ihren Winterquartieren befinden, d.h. zwischen Oktober und Mit-

te Februar.  

Alternativ, sofern die Baumaßnahmen in die Wanderzeit der Tiere fallen (Mitte Febru-

ar bis September):  

Amphibienzaun: Anlage eines bauzeitlichen Amphibienzauns im Norden, der die Tie-

re vom Knick entlang des Waldrands zum Gewässer führt (Länge ca. 250 m). Der 

Zaun wird alle 50 m mit einer Überwanderungsmöglichkeit errichtet, dass er für Tiere 

aus dem Baufeld passierbar ist. 

 

Abb. 6: Bauzeitlicher Amphibienschutzzaun für den Fall, dass Bauarbeiten im Nor-

den während der Wanderungszeiten erfolgen. 

→ Das Zugriffsverbot „Fangen, Töten, Verletzen” tritt (ggf. trotz Maßnahmen) ein:  

 ja  nein  

 

b) Störungstatbestände (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 
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Störungen (Lärm, Bewegung, Staubentwicklung) treten verstärkt während der Bauar-

beiten auf. Das potenzielle Laichgewässer im Norden liegt im indirekten Wirkraum, 

aber Emissionen werden durch die Gehölze am Ufer gepuffert. Die betrieblichen 

Emissionen (PV-Anlage) sind als gering einzustufen. Es sind keine Störungen zu er-

warten, die in den Bereich der Erheblichkeit gelangen.  

→ Das Zugriffsverbot „Störung” tritt (ggf. trotz Maßnahmen) ein: 

 ja  nein  

c) Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 (1) 

Nr. 3 BNatSchG) 

Eingriffe in Gewässer und die gewässerumgebende Vegetation sind nicht vorgese-

hen. Die Landlebensräume und potenziellen Laichgewässer bleiben als Fortpflan-

zungs- und Ruhestätte bestehen. Für diese Art ist kein Lebensraumverlust anzuneh-

men.  

→ Das Zugriffsverbot „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten” tritt (ggf. trotz Maßnahmen) ein:  

 ja  nein  

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 (7) BNatSchG erforderlich?  

 ja  nein (wenn Vermeidungsmaßnahmen umgesetzt werden) 

 

6.1.2 Reptilien 

Zauneidechse 

Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG 

a) Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) 

Zauneidechsen können oberhalb der Bahnböschung während ihrer Aktivitätszeit vor-

kommen. Vor allem können Jungtiere bei ihrer ungerichteten Ausbreitung in Baufelder 

auftreten, die PV-Module reichen z.T. bis 3 m an die Bahnböschung heran. Ein Tö-

tungsrisiko besteht, wenn Bauarbeiten während der Aktivitätszeit von Zauneidechsen 

stattfinden (März bis Oktober). Winterverstecke werden oberhalb der Bahnböschung 

aufgrund fehlender Habtateignung nicht angenommen.  

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme AV-02 

Bauzeitenregelung Zauneidechse: Die Bauarbeiten erfolgen außerhalb der Aktivitäts-

zeit der Zauneidechse, also zwischen Oktober und März.  

Alternativ, sofern die Baumaßnahmen in die o.g. Aktivitätszeit der Tiere fallen: 

Ökologische Baubegleitung: Für Bauarbeiten während der Aktivitätszeit wird eine 

Ökologische Baubegleitung vorgesehen, die die Baufelder an der Bahnböschung auf 

Besatz prüft und ggf. Tiere umsetzt.  

→ Das Zugriffsverbot „Fangen, Töten, Verletzen” tritt (ggf. trotz Maßnahmen) ein:  

 ja  nein  
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b) Störungstatbestände (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 

Störungen (Lärm, Bewegung, Staubentwicklung) treten verstärkt während der Bauar-

beiten auf, sind für die Art jedoch nicht relevant. Die betrieblichen Emissionen (PV-

Anlage) sind als gering einzustufen und sind ebenfalls nicht relevant.  

Es sind keine Störungen zu erwarten, die in den Bereich der Erheblichkeit gelangen.  

→ Das Zugriffsverbot „Störung” tritt (ggf. trotz Maßnahmen) ein: 

 ja  nein  

d) Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 (1) 

Nr. 3 BNatSchG) 

Die Planflächen stellen aufgrund fehlender Habitateignung keine geeigneten Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten mit dauerhaftem Vorkommen der Zauneidechse dar. Ein 

Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten kann mit Sicherheit ausgeschlossen 

werden.  

→ Das Zugriffsverbot „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten” tritt (ggf. trotz Maßnahmen) ein:  

 ja  nein  

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 (7) BNatSchG erforderlich?  

 ja  nein (wenn Vermeidungsmaßnahmen umgesetzt werden) 

6.1.3 Europäische Vogelarten 

G1 und G2: Brutvögel der Gehölze (Gehölzhöhlen-, Gehölzfrei- und Nischenbrüter)  

Feldsperling und Amsel, Buchfink, Dorngrasmücke, Gartengrasmücke, Gelbspötter, 

Mönchsgrasmücke, Singdrossel, Stieglitz, Zaunkönig etc. 

Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG 

a) Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) 

Eingriffe in Gehölz sind nicht vorgesehen. Tötungen können daher ausgeschlossen 

werden. Eine Aufgabe von Gelegen bei einem Baubeginn innerhalb der Brutperiode 

wird durch die Maßnahme AV-03 vermieden.  

→ Das Zugriffsverbot „Fangen, Töten, Verletzen” tritt (ggf. trotz Maßnahmen) ein:  

 ja  nein  

b) Störungstatbestände (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 

Störungen (Lärm, Bewegung, Staubentwicklung) treten verstärkt während der Bauar-

beiten auf und können bei einem Baubeginn innerhalb der Brutperiode zu einer Auf-

gabe des Geleges und störungsbedingten Entwertung von Fortpflanzungs- und Ru-

hestätten führen:  

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme AV-03 

Bauzeitenregelung Brutvögel: Die Bauarbeiten erfolgen außerhalb der Brutperiode, 

also zwischen dem 1. Oktober und dem 28./29. Februar oder setzen rechtzeitig vor 
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der Brutperiode ein und werden ohne Unterbrechung fortgeführt, damit sich die Brut-

vögel hinsichtlich ihrer Brutplatzwahl an die Störwirkungen anpassen können.  

Alternativ, sofern die Baumaßnahmen in die o.g. Aktivitätszeit der Vögel fallen oder 

Teilbereiche bis zu einem Baubeginn in der Brutperiode längere Zeit brachliegen: 

Ökologische Baubegleitung: Für Bauarbeiten innerhalb der Brutperiode werden Be-

satzkontrollen durch eine Ökologische Baubegleitung durchgeführt. Über Negativ-

nachweise und einen daran angepassten Bauablauf sind in Abstimmung mit der UNB 

Bauarbeiten in Teilbereichen auch innerhalb der Brutperiode möglich. 

Die betrieblichen Emissionen (PV-Anlage) sind als gering einzustufen und werden in 

weiten Teilen durch die Emissionen des Straßenverkehrs etc. überlagert. Irritationen 

durch Lichtreflexionen sind zu vernachlässigen (HERDEN et al. 2009). Es sind unter 

Berücksichtigung der Maßnahme AV-03 keine Störungen zu erwarten, die in den Be-

reich der Erheblichkeit gelangen.  

→ Das Zugriffsverbot „Störung” tritt (ggf. trotz Maßnahmen) ein: 

 ja  nein  

c) Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 (1) 

Nr. 3 BNatSchG) 

Die Brutreviere dieser Gilde sind auf die Knickgehölze außerhalb der Modulflächen 

beschränkt und nicht betroffen, da keine Eingriffe in die Gehölze erfolgen. Eine stö-

rungsbedingte Entwertung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten erfolgt bei einer 

Bauausführung in der Brutperiode, Beeinträchtigungen werden jedoch durch die 

Maßnahme AV-03 vermieden. Der Silhouetteneffekt der PV-Anlagen wird für die Ar-

ten dieser Brutgilden als unerheblich eingestuft. Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

bleiben innerhalb des Geltungsbereichs nach der Bauphase vollständig erhalten. 

→ Das Zugriffsverbot „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten” tritt (ggf. trotz Maßnahmen) ein:  

 ja  nein  

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 (7) BNatSchG erforderlich?  

 ja  nein (wenn Vermeidungsmaßnahmen umgesetzt werden) 

 

G3 Bodenbrüter inkl. Brutvögel bodennaher Gras- und Staudenfluren 

Goldammer, Schwarzkehlchen, Heckenbraunelle, Rotkehlchen, Zilpzalp 

Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG 

a) Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) 

Es sind Tötungen möglich, wenn die Bauarbeiten in der Brutperiode stattfinden und 

fluchtunfähige Jungtiere oder Gelege vorhanden sind. Dies gilt für Schwarzkehlchen, 

die oberhalb der Bahnböschung potenziell ihre Brutplätze anlegen. Unter Berücksich-

tigung der Maßnahme AV-03 sind keine Tötungen zu erwarten.  

→ Das Zugriffsverbot „Fangen, Töten, Verletzen” tritt (ggf. trotz Maßnahmen) ein:  

 ja  nein  
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b) Störungstatbestände (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 

Störungen (Lärm, Bewegung, Staubentwicklung) treten verstärkt während der Bauar-

beiten auf und können bei einem Baubeginn innerhalb der Brutperiode zu einer Auf-

gabe des Geleges und störungsbedingten Entwertung von Fortpflanzungs- und Ru-

hestätten führen. Artenschutzrechtliche Konflikte werden durch die Maßnahme AV-03 

vermieden.  

Die betrieblichen Emissionen (PV-Anlage) sind als gering einzustufen und werden in 

weiten Teilen durch die Emissionen des Straßenverkehrs etc. überlagert. Irritationen 

durch Lichtreflexionen sind zu vernachlässigen (HERDEN et al. 2009). Es sind unter 

Berücksichtigung der Maßnahme AV-03 keine Störungen zu erwarten, die in den Be-

reich der Erheblichkeit gelangen.  

→ Das Zugriffsverbot „Störung” tritt (ggf. trotz Maßnahmen) ein: 

 ja  nein  

c) Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 (1) 

Nr. 3 BNatSchG) 

Geeignete Fortpflanzungs- und Ruhestätten werden bau- und anlagebedingt über-

plant. Durch die Nutzungsänderung entstehen nach der Bauphase für die betrachtete 

Brutvogelgilde ebenfalls geeignete Habitatbedingungen. Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten bleiben damit innerhalb des Geltungsbereichs auch nach der Bauphase erhal-

ten. Eine störungsbedingte Entwertung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten erfolgt 

bei einer Bauausführung in der Brutperiode, Beeinträchtigungen werden jedoch durch 

die Maßnahme AV-03 vermieden. Der Silhouetteneffekt der PV-Anlagen wird für die 

Arten dieser Brutvogelgilde als unerheblich eingestuft.  

→ Das Zugriffsverbot „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten” tritt (ggf. trotz Maßnahmen) ein:  

 ja  nein  

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 (7) BNatSchG erforderlich?  

 ja  nein (wenn Vermeidungsmaßnahmen umgesetzt werden) 

 

G5 Brutvögel der Binnengewässer inkl. Röhrichtbrüter 

Blessralle, Graugans, Kanadagans, Stockente, Sumpfrohrsänger, Teichralle, Teichro-

hrsänger 

Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG 

a) Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) 

Eingriffe im Bereich des Gewässers sind nicht vorgesehen. Tötungen können daher 

ausgeschlossen werden. Eine Aufgabe von Gelegen bei einem Baubeginn innerhalb 

der Brutperiode wird durch die Maßnahme AV-03 vermieden.  

→ Das Zugriffsverbot „Fangen, Töten, Verletzen” tritt (ggf. trotz Maßnahmen) ein:  

 ja  nein  

b) Störungstatbestände (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 
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Störungen (Lärm, Bewegung, Staubentwicklung) treten verstärkt während der Bauar-

beiten auf und können bei einem Baubeginn innerhalb der Brutperiode zu einer Auf-

gabe des Geleges und störungsbedingten Entwertung von Fortpflanzungs- und Ru-

hestätten führen. Artenschutzrechtliche Konflikte werden durch die Maßnahme AV-03 

vermieden.  

Die betrieblichen Emissionen (PV-Anlage) sind als gering einzustufen und werden in 

weiten Teilen durch die Emissionen des Straßenverkehrs etc. überlagert. Irritationen 

durch Lichtreflexionen sind zu vernachlässigen (HERDEN et al. 2009). Es sind unter 

Berücksichtigung der Maßnahme AV-03 keine Störungen zu erwarten, die in den Be-

reich der Erheblichkeit gelangen.  

→ Das Zugriffsverbot „Störung” tritt (ggf. trotz Maßnahmen) ein: 

 ja  nein  

c) Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 (1) 

Nr. 3 BNatSchG) 

Geeignete Fortpflanzungs- und Ruhestätten werden durch die Planung nicht beein-

trächtigt. Eine störungsbedingte Entwertung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten er-

folgt bei einer Bauausführung in der Brutperiode, Beeinträchtigungen werden jedoch 

durch die Maßnahme AV-03 vermieden. Der Silhouetteneffekt der PV-Anlagen wird 

für die Arten dieser Brutvogelgilde als unerheblich eingestuft.  

→ Das Zugriffsverbot „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten” tritt (ggf. trotz Maßnahmen) ein:  

 ja  nein  

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 (7) BNatSchG erforderlich?  

 ja  nein (wenn Vermeidungsmaßnahmen umgesetzt werden) 
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7 Artenschutzrechtlicher Handlungsbedarf 

7.1 Artenschutzrechtliche Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme AV-01 

Bauzeitenregelung Amphibien:  

Im Umkreis von 100 m um das Gewässer erfolgen Bauarbeiten nur dann, wenn 

Kammmolche sich in ihren Winterquartieren befinden, d.h. zwischen Oktober und Mit-

te Februar.  

Alternativ, sofern die Baumaßnahmen in die Wanderzeit der Tiere fallen (Mitte Febru-

ar bis September):  

Amphibienzaun: Anlage eines bauzeitlichen Amphibienzauns im Norden (s. Abb. 6), 

der die Tiere vom Knick entlang des Waldrands zum Gewässer führt (Länge ca. 250 

m). Der Zaun wird alle 50 m mit einer Überwanderungsmöglichkeit errichtet, dass er 

für Tiere aus dem Baufeld passierbar ist.  

 

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme AV-02 

Bauzeitenregelung Zauneidechse: Die Bauarbeiten erfolgen außerhalb der Aktivitäts-

zeit der Zauneidechse, also zwischen Oktober und März.  

Alternativ, sofern die Baumaßnahmen in die o.g. Aktivitätszeit der Tiere fallen: 

Ökologische Baubegleitung: Für Bauarbeiten während der Aktivitätszeit wird eine 

Ökologische Baubegleitung vorgesehen, die die Baufelder an der Bahnböschung auf 

Besatz prüft und ggf. Tiere umsetzt.  

 

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme AV-03 

Bauzeitenregelung Brutvögel: Die Bauarbeiten erfolgen außerhalb der Brutperiode, 

also zwischen dem 1. Oktober und dem 28./29. Februar oder setzen rechtzeitig vor 

der Brutperiode ein und werden ohne Unterbrechung fortgeführt, damit sich die Brut-

vögel hinsichtlich ihrer Brutplatzwahl an die Störwirkungen anpassen können.  

Alternativ, sofern die Baumaßnahmen in die o.g. Aktivitätszeit der Vögel fallen oder 

Teilbereiche bis zu einem Baubeginn in der Brutperiode längere Zeit brachliegen: 

Ökologische Baubegleitung: Für Bauarbeiten innerhalb der Brutperiode werden Be-

satzkontrollen durch eine Ökologische Baubegleitung durchgeführt. Über Negativ-

nachweise und einen daran angepassten Bauablauf sind in Abstimmung mit der UNB 

Bauarbeiten in Teilbereichen auch innerhalb der Brutperiode möglich. 

 

7.2 Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen 

Ein artenschutzrechtliches Ausgleichserfordernis wird durch die Planung nicht hervorgerufen.  
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7.3 CEF-Maßnahmen (= Vorgezogene Maßnahmen zur Sicherung der ökologi-

schen Funktion) 

Ein artenschutzrechtliches Ausgleichserfordernis und die Notwendigkeit von CEF-

Maßnahmen werden durch die Planung nicht hervorgerufen.  

7.4 FCS-Maßnahmen (= Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes) 

Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes sind nicht erforderlich. 

7.5 Artenschutzrechtliches Ausnahmeerfordernis 

Ein artenschutzrechtliches Ausnahmeerfordernis wird nicht erforderlich. 

8 Weitere national oder nicht geschützte Arten(-gruppen) in der Ein-

griffsregelung 

Der Geltungsbereich (= Flächeninanspruchnahme) weist für national oder nicht geschützte 

Arten(-gruppen) keine besondere Bedeutung auf. Die Umwandlung von teilweise intensiv 

genutzter Ackerfläche in extensives Grünland bei gleichzeitigem Verzicht auf Dünger und 

Pestizide stellt trotz der PV-Module eine Habitatverbesserung für die zu erwartenden Arten(-

gruppen) dar. PV-Anlagen sind aufgrund der Pflege und der Erhaltung des Status quo stabile 

Lebensräume, auch für Insekten mit längeren Entwicklungszyklen bzw. solche, die starke 

natürliche Populationsschwankungen haben.  

Für Kleinsäuger bleibt die Fläche durchgängig.  

Durch die Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme AV-01 wird das Lebensrisiko für 

Amphibien nicht signifikant erhöht.  

Die Regioansaat sowie die Nutzungsänderung des Grünlands im Südwesten sowie im Be-

reich des Waldabstandskorridors stellen für die betrachteten Arten(-gruppen) (s. Kap. 4.5) 

insgesamt eine Verbesserung der Lebensraumsituation dar.  

9 Zusammenfassung 

Die Hansestadt Lübeck plant mit der Aufstellung des Bebauungsplans 31.09.00 „Ivendorfer 

Landstraße / Solarpark“ die Anlage von Photovoltaikfreiflächeanlagen auf einer derzeit 

ackerbaulich genutzten Fläche sowie auf einer Grünlandfläche. Durch das Vorhaben kommt 

es zu einer artenschutzrechtlichen Betroffenheit von Amphibien, Reptilien und Brutvögeln. 

Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände können durch die Umsetzung von Vermeidungs-

maßnahmen in Form von Bauzeitenregelungen sowie durch ggf. eine Prüfung auf Besatz 

und einer Ökologischen Baubegleitung vermieden werden. Ein artenschutzrechtliches Aus-

gleichserfordernis wird durch die Planung nicht hervorgerufen. Bei Umsetzung der Maßnah-

men zum Artenschutz wird eine Ausnahme nach § 45 BNatSchG nicht erforderlich, Verbots-

tatbestände werden vermieden. 
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